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AMTLICHER TEIL  
 

DIE GEMEINDEVERWALTUNG INFORMIERT  
 

Öffnungszeiten über die närrischen Tage 
 

Am „Glompiga Donnschdig“, 12.02.25, bleibt das Rathaus 

geschlossen. 

Am Rosenmontag, 16.02.26 und Fasnetsdienstag, 17.02.26, 

ist das Bürgerbüro im Rathaus nicht besetzt. BM Müller ist 

an beiden Tagen zu den üblichen Öffnungszeiten auch 

aufgrund des Rechts auf Einsicht in das Wählerverzeichnis zur 

anstehenden Landtagswahl am 08.03.26 für Sie da. 

Ab Donnerstag, 19.02.26, ist die Gemeindeverwaltung mit 

Bürgerbüro wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie 

da. 
 

Informationen zur Landtagswahl am 08.03.26  
 

Zustellung der Wahlbenachrichtigungen 

In diesen Tagen wurden die Wahlbenachrichtigungen für die 

Landtagswahl zugestellt. Wer am 09.02.26 keine Wahlbe-

nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, dass er wahlbe-

rechtigt ist, setzt sich bitte bis spätestens 19.02.26 während 

der Öffnungszeiten mit der Gemeindeverwaltung Tiefenbach 

in Verbindung. 

Beantragung von Briefwahl  

Wer am Wahltag verreist ist oder keine Möglichkeit hat, ins 

Wahllokal im Rathaus zu gehen, kann Briefwahl beantragen. 

Am einfachsten geht dies mit dem Antrag, der sich auf der 

Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet. Wahlbe-

rechtigte, die vor Erhalt ihrer Wahlbenachrichtigung ver-

reisen, können auch bereits jetzt die Briefwahlunterlagen per 

E-Mail (info@tiefenbach-federsee.de) beantragen. Hierzu 

müssen Anschrift in Tiefenbach, Geburtsdatum, sowie die 

Versandanschrift angegeben werden.  

Versand von Briefwahlunterlagen frühestens ab 09.02.26  

Mit dem Versand von Briefwahlunterlagen kann frühestens 

ab 09.02.26 begonnen werden. 

Briefwahl wird in Bad Buchau ausgezählt  

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Briefwahl aus 

Tiefenbach nicht in Tiefenbach, sondern aufgrund des Wahl-

erlasses des Landratsamts Biberach für alle Federseege-

meinden zentral in Bad Buchau ausgezählt wird. In Tiefen-

bach wird daher am Wahlabend nur die Urnenwahl ausge-

zählt. Das Ergebnis der Briefwahl aus Tiefenbach wird nicht 

mehr dem Wahlergebnis der Gemeinde Tiefenbach, sondern 

dem Wahlergebnis der Stadt Bad Buchau zugeordnet. 
 

Verkehrsrechtliche Anordnung: 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
70 km/h auf der L 280 bei Stafflangen 
 

Die Stadt Biberach hat als zuständige Straßenverkehrs-

behörde gemäß § 45 Abs. 1 und 3 der Straßenverkehrs-

ordnung (StVO) folgende verkehrsrechtliche Anordnung er-

lassen: Auf der Landesstraße L 280 zwischen Stafflangen und 

Oggelshausen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 

70 km/h reduziert. Die Regelung gilt ab der Einmündung 

Kleinstafflangen in Fahrtrichtung Oggelshausen bis zur Ein-

mündung zum Maierhof. 

Der betroffene Streckenabschnitt ist im folgendem Beschil-

derungsplan dargestellt.  

 
Diese verkehrsrechtliche Anordnung ist bereits mit der Auf-

stellung der Verkehrszeichen wirksam geworden.  
 

Hinweis: Bitte Gehwege bestreuen! 
 

Die derzeitige winterliche Witterung führt stellenweise zu 

erheblicher Eisglätte auf Gehwegen und Verkehrsflächen. 
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Um Unfälle zu vermeiden, bitten wir alle Grundstückseigen-

tümerinnen und -eigentümer, die an ihre Grundstücke an-

grenzenden Gehwege im Rahmen der geltenden Räum- und 

Streupflichtsatzung ordnungsgemäß zu räumen und derzeit 

vor allem zu bestreuen. Bei Straßen ohne Gehwegen sind in 

diesem Jahr die Straßenanlieger mit geraden Hausnummern 

verpflichtet, auf jeweils ihrer Straßenseite die entsprechen-

den Flächen im Sinne von § 3 Abs. 2 der Räum- und Streu-

pflichtsatzung der Gemeinde zu räumen und zu streuen.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

FUNDSACHE 
 

1 Marken-E-Bike  
Bei der Gemeindeverwaltung wurde ein Marken E-Bike als 

Fundsache gemeldet. Das am Vorderrad geschädigte E-Bike 

wurde zwischen Tiefenbach und Hofen links an der Kreis-

straße in der Nähe des Flurkreuzes aufgefunden. Der Eigen-

tümer kann sich bei der Gemeindeverwaltung Tiefenbach in 

Verbindung setzen. 
 

KITA ST. MARIA 
 

Kindergartenanmeldung  
Stichtag für das Kindergartenjahr 2026/2027 am 15.03.26 
 

Die Gemeindeverwaltung Tiefenbach informiert alle Eltern 

und Erziehungsberechtigten, dass die Anmeldung für einen 

Kindergartenplatz in Tiefenbach zum kommenden Kinder-

gartenjahr 2026/2027 bis spätestens 15.03.26 erfolgen muss. 

Die Anmeldung sollte persönlich oder telefonisch oder per E-

Mail in der Kita St. Maria, Frau Tanja Mohr, Tel.: 07582/2032, 

tanja.mohr@tiefenbach-federsee.de, eingereicht werden. 

Die Anmeldung betrifft alle Kinder ab dem zweiten Lebens-

jahr bis Schuleintritt, die noch keinen Kindergartenplatz ha-

ben und die im Zeitraum vom 01.09.26 - 31.08.27 einen Be-

treuungsplatz in unserer Kindertageseinrichtung benötigen. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Tanja Mohr, Kita St. Maria, 

Tel.: 07582/2032, gerne zur Verfügung.  
 

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND  
 

Verbandskasse Bad Buchau 

Zahlung der Grund- und Gewerbesteuer 
 

Am 15.02.26 werden zur Zahlung fällig: 

Grundsteuer I. Vierteljahresrate 2026 

Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem Grundsteuerbe-

scheid vom Januar 2026 oder einem vorhergehenden Be-

scheid. Diese Grundsteuer-Zahlungsaufforderung gilt nicht 

für Steuerpflichtige, die nach der einmal jährlichen Zahlungs-

weise auf 1. Juli den Jahresbetrag entrichten. 

Sonstige wichtige Hinweise: Bei Grundstücksverkäufen 

(Eigentümerwechsel) während des Jahres bleibt der Verkäu-

fer Steuerschuldner bis zum Ende des Jahres, in dem der Ver-

kauf stattgefunden hat bzw. bis ein entsprechender Änder-

ungsbescheid durch das Finanzamt erfolgt! Die Vereinbarung 

im Kaufvertrag über den Steuerübergangstermin ist nur 

privatrechtlich von Bedeutung und gilt nur im Innen-

verhältnis zwischen Verkäufer und Erwerber. 

 

Gewerbesteuer I. Vierteljahresrate 2026 

Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Gewerbe-

steuerbescheid oder aus einem gesonderten Vorauszahl-

ungsbescheid. Die Steuerpflichtigen werden gebeten, den 

Zahlungstermin einzuhalten. 

Säumniszuschläge müssen berechnet werden, wenn der 

Steuerbetrag bei Überweisung 3 Tage nach Ablauf des 

Zahlungstermins noch nicht bei der Gemeindekasse einge-

gangen ist. Im Falle einer Mahnung muss außerdem eine 

Mahngebühr erhoben werden. Wir bitten deshalb, die 

fälligen Steuerbeträge unter Angabe des Kassenzeichens 

rechtzeitig zu überweisen. Soweit der Gemeindekasse ein 

SEPA-Basislastschriftmandat vorliegt, wird der fällige Betrag 

vom jeweiligen Bankkonto abgebucht. 
 

BRAUCHTUM 
 

Funken am Samstag, 21.02.26 

Auch in diesem Jahr hat sich das Funkenteam bereit erklärt, 

sich um den Aufbau eines Funkens zu bemühen. Angeliefert 

werden darf naturbelassenes, unbehandeltes Holz wie 

Christbäume, Gehölzschnitt, Baumreisig, Reisigstangen aus 

Durchforstungen u.ä., Stroh nur trocken. Nicht verbrannt 

werden darf: Altöl, Autoreifen, mit Holzschutzmitteln 

behandeltes Holz (PCP-, Lindan, salz- oder teerölhaltig), 

Möbel, Spanplatten, Styropor. Die Anlieferung ist aus-

schließlich am Samstag, 21.02.26 ab 09.00 Uhr bis spätestens 

11.30 Uhr möglich. Der Funkenplatz am Buawag wird hierzu 

am Samstagvormittag ausgewiesen.  

Abbrennen des Funkens am Samstag, 21.02.26 

Der Funken wird nach Einbruch der Dunkelheit gegen 18:30 

Uhr angezündet, für eine Bewirtung an „Hecht´s Garage ist 

wieder gesorgt.  

Bild privat 
 

NÄCHSTER ABFUHRTERMIN:  
 

Restmüllabfuhr: Mi., 11.02.26 
 

APOTHEKENNOTDIENST 
 

Samstag, 07.02.26 Jordan-Apotheke Biberach, Ulmer-Tor-

Str. 3 Tel: 07351 73900 

Sonntag, 08.02.26 Fünf Linden Apotheke, Biberach, Fünf 

Linden 29, Tel: 07351 827077 

mailto:tanja.mohr@tiefenbach-federsee.de
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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
 

Samstag, Sonntag, Feiertag von 09 – 19 Uhr; Sana MVZ, 

Marie-Curie-Straße 6, Biberach.  

Rufnummer für den Allgemein,- Kinder-, Augen-  

und HNO-ärztlichen Bereitschaftsdienst  116 117 

Zahnärztlicher Notdienst:   0761/120 120 00 
 

Kinder-Ärztliche Bereitschaftspraxis Ulm 

Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Eystr.24, Ulm:  

Montag - Freitag: 19 - 22 Uhr,  

Samstag, Sonntag und Feiertage: 09 - 21 Uhr. 
 

NICHTAMTLICHER TEIL  
 

CARITASVERBAND ULM-BIBERACH 
 

Der Weg zum Pflegegrad  
Der Gesprächskreis für Pflegende Angehörige lädt am Di., 

10.02.26, um 14:00 Uhr, ins Bischoff- Sproll- Gemeindehaus, 

Weiherstrasse 43, Bad Buchau, ein.  

Wer einen Pflegegrad beantragen möchte, sollte sich früh-

zeitig informieren und gut vorbereitet sein. Nach dem Antrag 

bei der Pflegekasse erfolgt die Begutachtung durch den 

Medizinischen Dienst – ein entscheidender Schritt für die Ein-

stufung und die spätere Unterstützung. Der Pflegestützpunkt 

gibt dazu wichtige Hinweise für Betroffene und Angehörige. 

Daniela Belarui ist qualifizierte Pflegeberaterin und wird 

Ihnen an diesem Nachmittag alle Fragen rund um das Thema 

Pflegegrad beantworten.  

Die Veranstaltung ist kostenfrei und für alle Interessierten 

aus Bad Schussenried, Bad Saulgau, Bad Buchau und 

Umgebung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Weitere Informationen sind erhältlich beim Fachdienst Hilfen 

im Alter der Caritas Biberach-Saulgau, Andrea Müller, Tel.: 

07351 8095190, über BCS-HIA@caritas-dicvrs.de oder unter 

www.basis-versorgung-biberach.de. 

 

MITTEILUNGEN DER K IRCHE  
 

GOTTESDIENSTE IN DER PFARREI SEEKIRCH 
 

 

Donnerstag, 05. Februar  

18:00 Uhr  Rosenkranz in Tiefenbach 

18:30 Uhr Abendmesse in Tiefenbach, anschl. bis 21 Uhr 

Eucharistische Anbetung 

Sonntag, 08. Februar 

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Seekirch 

Dienstag, 10. Februar 

18:00 Uhr  Rosenkranz in Alleshausen 

18:30 Uhr  Abendmesse in Alleshausen 
 

Tauchstunde am Fr., 06.02.26, 19.30 Uhr – Anbetung und 

Lobpreis mit Band und Impulsvortrag in der Kirche Kanzach  

Impuls: „… und jährlich grüßt … der Valentinstag“ mit Ehe-

paar Verena und Markus Maucher. Auf den Bericht im letzten 

Mitteilungsblatt hierzu wird verwiesen. 
 

 

 

 

 

 

VEREINSNACHRICHTEN  
 

SV EINTRACHT SEEKIRCH E.V. 
 

Einladung Kaffeekränzchen am 06.02.26 

Genießen Sie einen gemütlichen Nachmittag bei hausge-

machten Kuchen und Torten, die mit viel Liebe gebacken 

wurden. Am Fr., 06.02.26, ab 14:30 Uhr, lädt der SV Eintracht 

Seekirch herzlich ins Sportheim Seekirch zum Kaffee-

kränzchen ein. Treffen Sie Freunde und Bekannte in geselliger 

Runde und lassen Sie sich verwöhnen. Auch für den herz-

haften Appetit ist bestens gesorgt wir bieten Ihnen verschie-

dene Wurstsalatvariationen sowie einen leckeren Käsesalat 

als vegetarische Alternative. Kommen Sie vorbei, wir freuen 

uns auf Sie!  

Die Sportlerinnen und Sportler des SV Eintracht Seekirch 
 

24h-Spendenlauf „Backyard for Charity“ in Seekirch 

Unsere Eintracht Seekirch e. V. veranstaltet am 27./28.06.26 

erstmals den 24h-Spendenlauf „Backyard for Charity“.  

Ziel der Veranstaltung ist es, sportliche Bewegung mit so-

zialem Engagement zu verbinden. Der Erlös kommt den Radio 

7 Drachenkindern zugute, die sich für kranke, behinderte und 

traumatisierte Kinder und Jugendliche in Süddeutschland 

einsetzen. Das Laufkonzept basiert auf dem bekannten 

Backyard-Ultra-Format. Jede volle Stunde starten die Teil-

nehmenden gemeinsam zu einer 6,7 Kilometer langen 

Runde. Wer innerhalb der Stunde wieder im Start-/Zielbe-

reich ist, darf zur nächsten vollen Stunde erneut starten. 

Benötigt ein Läufer beispielsweise 45 Minuten für die Runde, 

bleiben ihm 15 Minuten Pause, bevor die nächste Runde be-

ginnt. Wer es nicht innerhalb der Stunde zurückschafft oder 

die Glocke zur Aufgabe läutet, scheidet aus dem Rennen aus. 

Gelaufen wird maximal 24 Stunden – oder so lange, bis keine 

Teilnehmenden mehr aktiv im Rennen sind. Eingeladen sind 

Läuferinnen und Läufer aller Leistungsstufen.  

Jede gelaufene Runde zählt – ganz unter dem Motto: Laufen. 

Helfen. Hoffnung schenken! 

Es ist auch möglich, die Veranstaltung in Form einer Spende 

zu unterstützen. Neben Kilometer- und Rundenspenden für 

einzelne Teilnehmende oder Tandems sind auch Einmalspen-

den möglich. Jede Unterstützung hilft dabei, gemeinsam 

etwas Gutes zu tun und Kinder in unserer Region nachhaltig 

zu unterstützen. Weitere Informationen und Anmeldung 

unter www.eintracht-seekirch.com 

 

ANZEIGEN /  WERBUNG  

mailto:BCS-HIA@caritas-dicvrs.de
http://www.basis-versorgung-biberach.de/
http://www.eintracht-seekirch.com/
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